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Aufgabenstellung

Die Stadt Borken hat im Jahr 2010 für das Plangebiet
einen Bebauungsplan aufgestellt und diesen seither
nicht umgesetzt.

Aufgrund der hohen stadtökologischen Bedeutung soll
ein Alternativkonzept zu der vorliegenden Planung ent-
wickelt und in den politischen Diskurs eingebracht wer-
den. 

Auftraggeber

Bündnis 90 / Die Grünen
Ortsverband Borken
Der Vorstand
Siegfried Martsch
46325 Borken

Bearbeitung

Jörg Haafke
Dipl.-Ing. Landschaftsplanung

NEULANDplanundrat - rhein/ruhr
Rehhecke 5  40885 Ratingen-Lintorf
Telefon 02102 33328  Telefax 02102 185347
eMail joerghaafke@planundrat.de

Quellen

Internetpräsenz der Stadt Borken
Kartenmaterial: Tim-online
Bildautoren: Jörg Haafke
sowie Manfred G. Fischer (Seite 14), Münchener Wo-
chenendzeitung (Seite 22 oben) und Märkische Allge-
meine (Seite 22 unten)
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Der Konzeptentwurf zur qualitativen Innenstadtentwick-
lung Borken - Quartier Wasserstiege liegt in einer zu-
sammenfassenden Plandarstellung im Originalmaßstab
1:1.000 vor und ist als Anlage Bestandteil dieser Ausar-
beitung.

Die Plankonzeption geht zurück auf eine Initiative des
Ortsverbandes Borken von Bündnis90/Die Grünen.
Dazu hatte die bündnisgrüne Fraktion im Rat der Stadt
Borken zur Ratssitzung am 17. März 2021 den Antrag
zur Aufhebung des seit mehr als zehn Jahren rechts-
kräftigen Bebauungsplan BO 10 mit einem Geltungsbe-
reicvh für das Quartier Wasserstiege eingebracht.

Nach intensiver Diskussion in der Ratssitzung über die
Standpunkte der Fraktionen  stimmten die Grünen dem
Vorschlag der Bürgermeisterin zu, auf eine Abstimmung
zu verzichten und zur nächsten Ratssitzung eine Modi-
fizierung des Antrages vorzulegen. 

In der Öffentlichkeit fand der Anstoß der Grünen eini-
gen Nachhall und auch die Stadt Borken zeigte sich im
Nachgang offen für die Berücksichtigung der Anregun-
gen von Bündnis90/Die Grünen.

Mit der hier entwickelten Plankonzeption soll nun die
politische Debatte über die Zukunft der Wasserstiege
auf konkretisiert werden.

Nachfolgend wird zunächst der Ausgangspunkt „Aufhe-
bungsantrag zum Bebauungsplan BO 10“ dokumentiert:

Der Antrag

Die Verwaltung der Stadt Borken wird aufgefordert, die notwendi-
gen Verfahrensschritte gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zu Aufhe-
bung des Bebauungsplanes BO 10 - "Wasserstiege" - vorzuberei-
en und dem Rat der Stadt Borken zur Beschlußfassung vorzule-
gen.

Begründung:

Der Bebauungsplan "Wasserstiege" wurde am 09.06.2010 (An-
gabe überprüfen - entscheidend ist der Tag der Veröffentlichung
des Satzungsbeschlusses) rechtskräftig. Seither sind keine bauli-
chen Entwicklungen gemäß den Zielen der Bebauungsplanfestset-
zungen erfolgt. Dies bedeutet nicht nur zehn Jahre Stillstand, son-
dern dies sind auch ebenso zehn Jahre Fortgang der landschaftli-
chen Entwicklung in der Örtlichkeit, wie zehn Jahre Fortgang in
den städtebaulichen Notwendigkeiten und Anforderungen an eine
zeitgemäße Stadtentwicklung und auch zehn Jahre Fortgang des
Anforderungsprofils an die Aufstellung eines Bebauungsplanes.
Somit besteht die zwingende Notwendigkeit den Bebauungsplan
"Wasserstiege" einer Prüfung und Anpassung unter heutigen Ge-
sichtspunkten zu unterziehen. Dies ist in der erforderlichen Tiefe
der Betrachtungen aufgrund der Rechtssystematik der verbindli-
chen Bauleitplanung einzig auf der Grundlage einer Aufhebung
des rechtskräftigen Bebauungsplanes und der nachfolgenden Auf-
stellung eines Bebauungsplanes oder auch ggf. mehrerer auf un-
terschiedliche Teilbereiche des bisherigen Plangebietes ausgerich-
tete Bebauungspläne möglich.

Gem. § 1 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB hat die Ge-
meinde Bauleitpläne aufzustellen und aufzuheben, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist. Hieraus wird bereits deutlich, dass ein Bebauungsplan, der
wie dargestellt nicht oder nicht mehr in der Lage ist, die städtebau-
liche Ordnung zu gewährleisten, zwingend zu ändern oder aufzu-
heben ist.

Insbesondere sind vor allem im Hinblick auf die Ermittlung der
Grundlagen für die Abwägung der Belange im Zusammenhang mit
dem Aufstellungsverfahren zehn Jahre nach dem seinerzeitigen
Procedere heute nicht nur zwischenzeitlich entstandene Erkennt-
nisse hinsichtlich des Klimaschutzes unbeachtet geblieben, son-
dern auch die Aktualisierung der Bewertungen hinsichtlich des
Artenschutzes unabdingbar.

Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne "eine nachhaltige
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegen-
über künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und 
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eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölke-
rung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwür-
dige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu
schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Kli-
maanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu för-
dern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-
schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll
die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der
Innenentwicklung erfolgen."

Zur Schaffung eines diesbezüglich aktuellen Rechtsrahmens
wurde das BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt 2020 durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert und an
den Fortgang der umweltbezogenen Rechtsgrundlagen angepaßt.
Dazu wurden die

" 1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere
und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch
die Richtlinie 2013/17/EU (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) ge-
ändert worden ist,

2. Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkun-
gen bestimmter Pläne und Programme (ABl. L 197 vom 21.7.2001,
S. 30),

3. Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7), die zuletzt durch
die Richtlinie 2013/17/EU (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) ge-
ändert worden ist,

4. Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeits-
prüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L
26 vom 28.1.2012, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2014/52/
EU (ABl. L 124 vom 25.4.2014, S. 1) geändert worden ist."

für die Berücksichtigung im Rahmen der Aufstellungsverfahren für
die Bauleitpläne eingebunden.

Somit entsprechen die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzun-
gen nicht mehr den heutigen gesetzlichen Grundlagen und Anfor-
derungen. Sie bleiben insoweit angreifbar, sodass durch den Be-
bauungsplan im Falle von Genehmigungsverfahren die rechtliche
Eindeutigkeit nicht mehr gegeben ist. Um eine Unwirksamkeit des
Bebauungsplanes und damit die Entstehung eines rechtsleeren
Raumes zu vermeiden, soll der nicht mehr zeitgemäße Bebau-
ungsplan "Wasserstiege" daher aufgehoben werden.

Entschädigungsansprüche resultieren aus einer Aufhebung des
Bebauungsplanes nicht: Bei Aufhebung oder Änderung einer ge-
mäß Bebauungsplan zulässigen Nutzung kann eine Entschädi-
gung in Geld verlangt werden, wenn der Wert des Grundstückes
nicht nur unwesentlich gemindert wird. Bei dem seit deutlich mehr
als zehn Jahren rechtkräftigen Bebauungsplan wäre aber nur eine
Entschädigung für Eingriffe in ausgeübte Nutzungen relevant (§ 42
Abs. 3 BauGB). Die durch die Aufhebung bedingte Überführung in
die planungsrechtliche Beurteilung nach § 34 BauGB bei Art und
Maß der baulichen Nutzung bei den verbleibenden Baulücken des
Plangebietes führt jedoch nicht zu erkennbaren Entschädigungs-
ansprüchen. Auch in den nun gem. § 35 BauGB zu beurteilenden
Bereichen sind Entschädigungsansprüche nicht zu erkennen. Eine
Nutzung als Grünfläche bzw. landwirtschaftliche Nutzfläche ist wei-
terhin möglich.
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Der Schauplatz:
Borken in Westfalen

Zusammenfassende Zitate von der Internet-Präsenz der Stadt:

„Borken liegt im Herzen des Westmünsterlandes und grenzt zum
Teil direkt an die Niederlande.

Borken ist ein Mittelzentrum mit etwa 41.600 Einwohnern und
einem unmittelbaren Einzugsgebiet von ca. 100.000 Personen.

Durch eine direkte Anbindung an das Autobahnnetz (A 3 - Ausfahrt
Wesel/Borken; A 31 - Ausfahrt Borken) sind bedeutende Wirt-
schaftsräume wie das Ruhrgebiet schnell erreichbar. Darüber hi-
naus liegt Borken an den Bundesstraßen B 67 und B 70.
Im Vergleich zu vielen Ballungsräumen erleben Sie hier zeitlich
kürzere und entspanntere Anfahrten. Bis ins Ruhrgebiet brauchen
Sie mit dem PKW nur 20 - 30 Minuten und seit dem Lückenschluss
der A 31 ist die Nordsee in nur etwa 1,5 Stunden für einen Kurzur-
laub erreichbar. Über das Schienenverkehrsnetz ist Borken im
Stundentakt mit den Städten Essen und Oberhausen verbunden.“ 

„Die Kreisstadt Borken ist eine dynamische Stadt mit einer jungen
wachsenden Bevölkerung. Wir schauen in die Zukunft und stellen
nicht nur attraktive Wohnflächen, sondern auch Flächen für Indu -
strie- und Gewerbe zur Verfügung.

Wir sorgen für die richtigen Rahmenbedingungen vor Ort - für un-
sere Bürger sowie für Handel und Gewerbe - so dass vorhandene
und neue Unternehmen Arbeitsplätze schaffen und erhalten kön-
nen“ heißt es auf der Internet-Präsenz der Stadt Borken. Umwelt
und Ökologie haben dagegen offenbar eine geringere Bedeutung.
Auch bei den sogenannten „weichen Standortfaktoren“ spielen
Klima und Landschaftsraum bestenfalls indirekt eine Rolle:

„Aber auch die weichen Standortfaktoren in Borken können sich
sehen lassen. Hier finden Sie ein attraktives Wohnumfeld und viel
Lebensqualität.

Hierzu zählen wir nicht nur die vielfältigen kulturellen und sportli-
chen Angebote oder das rege Vereinsleben. Auch finden sich hier
"bezahlbare" Kultur- und Freizeitangebote und eine attraktive Ein-
zelhandelslandschaft. Das gute Bildungs- und Weiterbildungsan-
gebot, das positive Schul- und Ausbildungsumfeld runden das Bild
ab.“
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(nach Planzeichenverordnung PlanzV 90 und § 9 BauGB)
Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1 bis 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 16 bis 21 BauNVO)

Grundflächenzahl,      Dezimal z.B.

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie §§ 22 und 23 BauNVO)

Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse:

als Höchstgrenze,      röm. Ziffer

zwingend,                   im Kreis

DH = Drempelhöhe, z. B.  DH bis 0,5 m

offene Bauweise

Einzel- und Doppelhäuser

Einzelhäuser

Baugrenzen

Doppelhäuser

Hausgruppen

TH  =  Traufhöhe,
z.B. maximal zulässige Traufhöhe 4,50m über fertig ausgebaute Straßendecke.
Gemessen in der Flucht der Aussenseite des traufseitigen Mauerwerks bis zur
Oberkante Dachsparren.

z.B.

z.B.

Dachform:  z.B. SD = Satteldach, PD = Pultdach
FD = Flachdach, ZD = Zeltdach

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)
max. 2 Wohnungen je Gebäude

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)
max. 3 Wohnungen je Gebäude

als Mindest-/Höchstgrenze z.B.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die
gemäß § 4 Abs. 3 Nr.2 ausnahmsweise
zulässigen Nutzungen ausgeschlossen.

Aufgrund der Lage außerhalb des Zentralen Versorgungsbereiches der Innenstadt von Borken (ZVB)
und zum Schutz sowie zur Entwicklung desselben bzw. zum Erhalt der Attraktivität und zur Stärkung
der Innenstadt von Borken ist in dem festgesetzten MI-Gebiet nahversorgungs- und innenstadtrelevanter
Einzelhandel ausgeschlossen. Zulässig sind folgende nicht-innenstadtrelevante Sortimente:
(Siehe nebenstehende Tabelle)
Diese Begrenzung für die zentrenrelevanten Randsortimente liegt bei 10% der Gesamtverkaufsfläche.

Baugebiet

Grundflächen-

Bauweise

Vollgeschosse
Zahl der

zahl  (GRZ)

Dachform und
Dachneigung

0,4

II

II

o

ED

E D

H

WA------
2 Wo

WA------
3 Wo

II-III

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

W =   Wasserleitung
10 KV =   10-KV-Leitung

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

G =   Gasleitung

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Leitungsrechte zu Gunsten der öffentlichen Versorgungsträger

Leitung, unterirdisch

Grünflächen

Bindung zur Anpflanzung von Bäumen

Flächen für Versorgungsanlagen

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsgrünflächen

Fuß- und Radwege

öffentliche Parkplätze

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Elektrizität (Trafo-Standort)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen.

Umgrenzung von Flächen zur Anpflanzung von Bäumen
und Sträuchern mit den unten aufgeführten Gehölzarten.

Bei einem geringen Abstand zur Wohnbebauung und einer Auflage zur
Anpflanzung durch Grundstückseigentümer sind geeignet:
Sommergrüne Zier- und Blütensträucher z.B.:
Felsenbirne (Amelanchier) in verschiedenen Sorten (i.v.S.)
Hartriegel (Cornus) i.v.S.
Deutzie (Deutzia) i.v.S.
Forsythie (Forsythia) i.v.S.
Kolkwitzie (Kolkwitzia amabilis)
Falscher Jasmin (Philadelphus) i.v.S.
Blut-Johannisbeere (Ribes) i.v.S.
Spieren (Spiraea) i.v.S.
Flieder (Syringa) i.v.S.
Weigelie (Weigelia) i.v.S.

Zur Anpflanzung sind nur Pflanzarten zulässig deren Endwuchshöhe mindestens 2,00 m
betragen kann. Nicht zulässig ist jede Art von Nadelgehölzen. Ausgenommen ist die
heimische Pflanze Taxus baccata (Gemeine Eibe). Der Anteil der immergrünen Gehölze
darf 20 % der gesamten zu bepflanzenden Fläche nicht überschreiten. Dabei ist eine
zusammenhängende Bepflanzung z.B. als Hecke oder eine Flächenbepflanzung über
5 m! nicht zulässig.

Bindung zur Erhaltung von Bäumen
(Lage geometrisch nicht eindeutig festgestellt)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Wasserflächen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Bindung zur Anpflanzung von Hecken, 1-teilig, mind. 50 cm breit

Weißdorn (Cartaegus monogyna)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Rotbuche (Fagus sylvatica)

öffentliche und private Grünflächen
(z.B. Rasen, Bäume, Büsche)

Spielplatz

Hochwasserrückhaltebecken, R

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

F + R 

P

Nachrichtliche übernommene Festsetzungen
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Richtfunkstrecke mit einem Schutzstreifen von
jeweils 100,00 m. Bauliche Anlagen dürfen eine
Höhe von 89,00 m ü. NN nicht überschreiten.

Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen.

RF

D

Sonstige Darstellungen
Bestand: Planung:

Flurstückgrenzen

rechtwinklig

Bauordnungsrechtliche Vorschriften

Abweichungen

Hinweise

Sperrpfahl

parallel

Flurgrenzen

Gemarkungsgrenzen

Nebengebäude

Wohn- und Hauptgebäude

(§ 73 BauONW)

1. Dachausbauten und Dachvorbauten können ausnahmsweise mit abweichenden Dach-
    formen ausgestattet werden.

2. Bei straßenabgewandten Gebäudeseiten können Ausnahmen von den bauordnungsrechtlichen
    Vorschriften gemäß Pkt. 4, 5 und 6 zugelassen werden.

3. Im Bereich der Festsetzung "Satteldächer" können auch Dächer mit Höhen versetzten geneigten
    Dachflächen als Ausnahme zugelassen werden, sofern die Firsthöhe nicht die bei gleicher
    Hausbreite maximale zulässige Firsthöhe eines Satteldaches überschreitet. Die Dachflächen
    müssen eine gleiche Dachneigung aufweisen.

4. Ausnahmsweise können abweichende Dachformen zugelassen werden, sofern:
    4.1 dieser Anteil bei ebenerdigen Anbauten bzw. Gebäudeteilen 1/3 des Hauptgebäudes nicht
          überschreitet,
    4.2 dieser Anteil bei zweigeschossigen Anbauten bzw. Gebäudeteilen 1/6 des Hauptgebäudes nicht
          überschreitet und
    45.3 es sich um ein klassisches Staffelgeschoss handelt.

5. Im Bereich der baulichen Nutzung "zwingend zweigeschossig" kann statt einer über der obersten
    Geschossdecke zulässigen Drempelhöhe bis 0,3 m bei reduzierten Baukörpern des 1. Ober-
    geschosses eine höhere Drempelhöhe zugelassen werden.

6. Für die Dächer der Garagen, der Carport- sowie Nebenanlagen sind folgende Ausnahmen zulässig:
    6.1 Pultdächer mit einer max. Dachneigung von 20°.
    6.2 Walmdächer, sofern das jeweilige Hauptgebäude diese Bauform vorgibt.

(§ 9 Abs. 4 BauBG und § 86 BauONW)

1. Die Dächer der Hauptgebäude sind entsprechend der Nutzungsschablone auszuführen als:
    1.1 Satteldach (SD) beidseitig gleiche Dachneigung.
    1.2 Flachdach (FD) mit höchstens 8% Dachneigung.
    1.3 Walmdach (WD), die Dachflächen der Schmalseiten sind 10° steiler als die Längsseiten auszubild en.
    1.4 Zeltdach (ZD), allseitig gleiche Dachneigung.

2. Wenn keine Dachform, Dachneigung oder Firstrichtung angegeben ist, ist diese der Nachbarbebauung
    anzupassen.

3.                           Stellung des Hauptgebäudes (Hauptfirstrichtung)

4. Dachgauben
    4.1 Dachgauben müssen deutlich hinter der Gebäudeaußenwand zurücktreten, mindestens hinter die
          Innenkante der Hintermauerung.
    4.2 Dachgauben sind nur bei einer Dachneigung ab 35° zulässig. 
    4.3 Dachgauben im Spitzbodenbereich sind unzulässig.
    4.4 Bei Satteldächern darf die Summe der Dachgaubenbreiten, Bezugsmaß ist dabei das Basismaß
          der Dachgauben, maximal 50 % der jeweiligen Trauflänge betragen. Zum Ortgang ist ein Mindest-
          abstand von 2,0 m einzuhalten. Zwischen der Firstlinie und dem oberen Dachanschluss der Gauben
          muss ein Mindestabstand von 0,75 m (lotrecht gemessen) gegeben sein.
    4.5 Bei Walmdächern darf die Summe der Dachgaubenbreiten an den Längsseiten maximal 40 % und
          an den Schmalseiten maximal 1/3 der jeweiligen Trauflänge betragen. Bei Zeltdächern beträgt die
          maximale Gaubenbreite generell 1/3 der jeweiligen Trauflänge. Die Anordnung der Dachgauben bei
          Walm- und Zeltdächern hat jeweils axial bzw. symmetrisch zur Dachfläche zu erfolgen. 

5. Dachausbauten und Dachvorbauten
    5.1 Dachausbauten in senkrechter Verlängerung der Gebäudeaußenhaut und Dachvorbauten
          (Zwerggiebel) im Bereich der Straßenfront mit einem maximalen Gebäudevorsprung von 1,00 m
          sind nur bei Satteldächern mit einer Dachneigung ab 35° zulässig, sofern ihre Gesamtbreite 1 /3 der
          jeweiligen Trauflänge nicht überschreitet. Werden diese Bauteile durch zusätzliche Dachgauben
          ergänzt, so darf die Gesamtbreite aller Anlagen maximal 50 % der jeweiligen Trauflänge betragen.
          Bezugsmaß ist dabei das Basismaß der Dachgauben und Dachaus- bzw. Vorbauten. Der Abstand
          zu Gebäudeecken darf 2,0 m nicht unterschreiten.
    5.2 Dachausbauten und Dachvorbauten sind mit geneigten Dachflächen auszustatten.
    5.3 Der Firstpunkt bei Dachaus- bzw. Vorbauten muss mindestens 0,75 m Abstand (lotrecht gemessen)
          zur Firstlinie der jeweiligen Dachfläche einhalten.

6. Dacheinschnitte
    6.1 Dacheinschnitte sind ab 35° Dachneigung zul ässig, sofern die Gesamtlänge aller Einschnitte 50 %
          der Trauflänge nicht überschreitet. Die Einschnitte müssen einen Mindestabstand von 2,0 m zum
          Ortgang und von 0,75 m (lotrecht gemessen) zur Firstlinie einhalten. Werden bei Satteldächern
          Dacheinschnitte durch Bauteile gemäß Pkt. 1 und Pkt. 2 ergänzt, so darf die Gesamtlänge aller
          Anlagen maximal 50 % der jeweiligen Trauflänge betragen.
    6.2 Dacheinschnitte im Spitzbodenbereich sind unzulässig.
    6.3 Bei Walm- und Zeltdächern gelten für Dacheinschnitte die entsprechenden Vorschriften
          (analog zu Punkt 4.5)

7. Dachkonstruktionen bei Nebenanlagen
    7.1 Die Dachneigung der Garagen-, der Carport- sowie der Nebenanlagen darf die Neigung
          des Hauptgebäudes nicht überschreiten.
    7.2 Doppel- und Reihengaragen bzw. Carportanlagen sind mit einheitlichen Dächern
          (Form und Neigung) auszuführen. Dies gilt auch für giebelständige, aneinander gebaute
          Garagen bzw. Carportanlagen auf unterschiedlichen Flurstücken.
    7.3 Walmdachkonstruktionen bzw. einseitige Abwalmungen sind unzulässig.

8. Drempelhöhe, z.B. DH = 0,75 m, größte Drempelhöhe in Metern. Gemessen von Fußboden-
    oberkante Dachgeschoss bis Oberkante Dachsparren in Flucht der Außenseite des
    traufseitigen Außenmauerwerkes.

9. Doppelhäuser sind nur mit einer einheitlichen Dachneigung zulässig.

10. Die geneigten Dächer sind in roter Dacheindeckung auszuführen.

11. Allgemeine Einfriedigung:
      11.1 Straßenseitige Vorgarteneinfriedigung: max. 0,70 m Höhe.
      11.2 Straßenseitige Nutzgarteneinfriedigung: max. 2,00 m Höhe.

12. In den besonders gekennzeichneten (        ) Baublöcken sind die geneigten Dachflächen in
      anthrazitfarbigen Dacheindeckungen auszuführen.
      In Verbindung damit sind die Aussenwände (Verblendung, Putz, Holz o.ä.) in weißer Farbgebung
      zu gestalten. Bei untergeordneten Fassadenbereichen (max. 30%), die der Gliederung der Baukörper
      dienen, sind auch andere Farbgebungen zulässig.

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen
Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der
Stadt und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) - Archäologie für Westfalen,
Außenstelle Münster (Tel. 0251/5918911) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG).

Rodungsarbeiten sind nur außerhalb des Zeitraumes zwischen Anfang März bis Ende Juni
durchzuführen.

Über das Plangebiet verläuft in ca. 365 m Höhe über NN ein Abschnitt des militärischen Nachttiefflug-
systems. Diese Höhe stellt eine absolute Bauhöhenbegrenzung dar. Auf Grund dieser Lage des Plan-
gebietes ist mit Lärm- und Abgas-Emissionen durch den militärischen Flugbetrieb zu rechnen. Das
Planungsgebiet liegt auch unterhalb eines militärischen Tagtieffluggebietes, in dem Tiefflug bis 75 m
über Grund durchgeführt wird. Auf Grund dieser Lage des Plangebietes ist mit Lärm- und Abgas-
Emissionen durch den militärischen Flugbetrieb zu rechnen. Spätere Ersatzansprüche gegen die
Bundeswehr werden wegen dieser frühzeitigen Hinweise nicht anerkannt. Bei einer Lage unterhalb
des Tagtieffluggebietes wird zudem ab Bauhöhen von 75 m über Grund eines Tageskennzeichnung
nach den am 02.09.2004 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen erlassenen
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen - in der Fassung
vom 29.04.2007 - erforderlich.

vorhandene Höhenpunkte in Metern über Normalnull
z.B. OK KD = Oberkante Kanaldeckel 49,214 m ü. NN

Auf Stellplatzanlagen ist je vier Stellplätze mindestens ein hochstämmiger Baum zu pflanzen.
Abstände zu öffentlichen Verkehrsflächen:
1) Zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen und den Garagenseitenwänden bzw. Carportseiten,
    den Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO und den Einfriedigungen von 1,00 - 2,00 m Höhe ist ein
    Mindestabstand von 60 cm einzuhalten.
2) Zwischen Garagen bzw. Carports und öffentlichen Verkehrsflächen müssen Zu- und Abfahrten
    von mind. 5,00 m Länge vorhanden sein.
3) Die ausnahmsweise zulässigen Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind im Vorgartenbereich
    (zwischen Gebäude und öffentlicher Verkehrsfläche) mit Ausnahme von Garegen und Carports
    - unter Berücksichtigung der Vorgaben aus Nr. 2 - unzulässig.

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
CP = Carport-Anlagen

Wege in Grünflächen

Abgrenzung unterschiedlicher bauordnungsrechtlicher Vorschriften
(Firstrichtung)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 1, 6 und 7 BauGB)
Sonstige Planzeichen

Flurstückgrenzen, geplant

Abgrenzung unterschiedlicher Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109
(Schallschutz im Hochbau)
Für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von Wohnungen (mit Ausnahme von Küchen,
Bädern und Hausarbeitsräumen) sind die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforde-
rungen an die Luftschalldämmung einzuhalten:

Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinflüsse
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Stützwand,
Schallschutzwand

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
(Art und Maß)

Aufschüttungen

Verfahrensübersicht

Rechtsgrundlagen

Stadt Borken

Bebauungsplan BO 10 -  Wasserstiege

     Ausfertigung

Gemarkung:
Flur:

Gez.:
Datum:
Maßstab:

Borken
16, 17

M. R.
März 2010
1 : 1000

( 2 Ausfertigungen )

Baugesetzbuch (BauGB)
vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für
die Innenentwicklung der Städte vom 21. Dezember 2006 (BGBl. Jahrgang 2006 Teil I Nr. 64,
ausgegeben zu Bonn am 27. Dezember 2006).

Dieser Plan wurde im Auftrag des Umwelt- und Planungsausschusses von der Fachabteilung
Umwelt und Planung ausgearbeitet.

Borken, den 27.01.2010
Der  Bürgermeister
- Fachabteilung Umwelt und Planung -
i.A.
(Martin Dahlhaus)

Die kartographische Darstellung des Zustandes von April 2009 wird als richtig, die geometrische
Festlegung der neuen städtebaulichen Planung als ausreichend bescheinigt.

Borken, den
Der  Landrat
- Fachbereich Vermessung und Kataster -
i.A.

Dieser Plan ist gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches durch Beschluss des Umwelt- und
Planungsausschusses am  ... 22.03.2006 ...  aufgestellt und gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die
öffentliche frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen worden.

Borken, den
Der Bürgermeister
i.V.

Die Beschlussfassung des Rates der Stadt Borken (Satzungsbeschluß) wurde gemäß
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ortsüblich bekannt gemacht. Bekanntmachung vom
...................... veröffentlicht am ...................... im Amtsblatt der Stadt Borken.

Borken, den
Der Bürgermeister
i.V.

Es wird bestätigt, dass dieser Plan gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches vom Rat der Stadt
Borken am ......................... als Satzung beschlossen worden ist.

Borken, den
Der Bürgermeister
i.V.

Dieser Plan mit Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen hat gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom ...................... bis ......................
erneut öffentlich ausgelegen auf Grund der Bekanntmachung vom ......................... .

Borken, den
Der Bürgermeister
i.A.

Dieser Plan mit Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen hat gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom ...................... bis ......................
öffentlich ausgelegen auf Grund der Bekanntmachung vom ......................... .

Borken, den
Der Bürgermeister
i.A.

Am ......................... hat der Umwelt- und Planungsausschuss gemäß § 4a Abs. 3 die erneute
öffentliche Auslegung des Entwurfes mit Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen beschlossen.

Borken, den
Der Bürgermeister
i.V.

Am ......................... hat der Umwelt- und Planungsausschuss gemäß § 4a Abs. 3 die öffentliche
Auslegung des Entwurfes mit Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen beschlossen.

Borken, den
Der Bürgermeister
i.V.

Dieser Plan hat gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der Zeit vom ... 26.03.2007 ... bis
... 27.04.2007 ... öffentlich Ausgelegen auf Grund der Bekanntmachung vom ... 08.03.2007 ... .

Borken, den
Der Bürgermeister
i.A.

Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauONW)
(GV. NW. S. 256) in der zurzeit gültigen Fassung. (Landesbauordnung - BauONW vom 01.03.2000)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzVO 90)
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne, sowie über die Darstellung des Planinhaltes
vom 18.12.1990 (BGBL. 91 I S.58). (Planzeichenverordnung)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23.01.1990 (BGBL. I S.132)
in der zurzeit gültigen Fassung.

Eintragungen
aufgrund Ratsbeschluss 
vom ............................... 
auf der Grundlage einge- 
gangener Anregungen.

Der Bebauungsplan
BO10 - Wasserstiege
nimmt nahezu den ge-
samten, bislang unbe-
bauten Landschaftsraum
zwischen Bahnlinie und
der Wasserstiege mit
einer dichten Bebauung
in Beschlag.

Die zur Innenstadtent-
lastung vorgesehene
„Von-Basse-Straße“ soll
Bahnlinie nebst Wallan-
lage unterqueren und
jenseits der Bahn die
dort vorhandene Grün-
fläche in Anspruch neh-
men.

Es werden ca. 250
Wohneinheiten ange-
strebt, davon ca. 160
als Einfamilienhäuser.

Der Grünanteil von ca.
20 % wird gut zur Hälfte
durch die Wallanlage re-
präsentiert.
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Die Kernstadt Borken prä-
sentiert sich in der Ge-
samtschau als kompakte
Siedlungszone innerhalb
einer agrarisch geprägten
Umgebung.

Das Verkehrsnetz zeigt
sich gut organisiert.

Dagegen entspricht die
Durchgrünung der Stadt
kaum dem wünschenswer-
ten Anteil für die Bewälti-
gung stadtklimatischer
Ausgleichsfunktionen oder
auch für die Eignung als
wohnungsnahem Erho-
lungsraum.

Lediglich von Süden stößt
im Verlauf der Borkener Aa
eine Grünzone in den
Stadtkern (A) vor und  ver-
liert sich als Stadtpark am
historischen Stadtkern.

Vom früheren landschaftli-
chen Umfeld der Stadt sind
im Verlauf der Bahntrasse
Fragmente verblieben (B)
und eben daran angelehnt
die heutige Stadtbrache
„Wasserstiege“ (C).

A

B

C

B
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Der kleinere Maßstab ver-
deutlicht die landschafts-
räumlichen Gegebenheiten
nachdrücklich und damit
die immense Bedeutung
des Areals Wasserstiege
für die städtischen Grün-
funktionen wie das Poten-
tial für eine qualitative
Innenstadtentwicklung.

Die Wasserstiege ist der
letzte innenstadtnahe
Landschaftsraum der über-
haupt noch neu bebaut
werden kann. Jede näch -
ste Siedlungsentwicklung
müßte ohnehin wieder auf
der sogenannten „grünen
Wiese“ stattfinden.

Die Wasserstiege zu be-
bauen bedeutet jedoch
den unwiederbringlichen
Verlust einer grünen Lunge
für den Lebensraum Stadt. A

C

B

B
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Aus der Luft wird die un-
mittelbare Nachbarschaft
dichter Bebauung und un-
verbauter Landschaft deut-
lich.

Grünlandflächen und Ge-
hölzbestände prägen den
Landschaftsraum und stel-
len vor allem auch einen
ausgleichenden ökologi-
schen gegenpol gegen die
flächenhaften Versiegelun-
gen der Gewerbeflächen
jenseits der Bahnlinie dar.
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An einer unschuldi-
gen Stadtbrache
muß sich beweisen
lassen inwieweit die
Stadtplanung den
gegenwärtigen An-
forderungen an die
nachhaltige und zu-
kunftsfähige  Sied-
lungsentwicklung
gerecht wird.

Der unbeplante, bis-
lang von Straßen
und Gebäuden freie
Landschaftsraum
zwischen der Bahn
im Osten, der Was-
serstiege im Süden
und dem Stadtring-
teilstück „Heidener
Straße/Bahnhofs-
straße“ ist eine aktu-
elle Bewährungs-
probe der Borkener
Stadtentwicklungs-
politik.

Zum Selbstverständnis der Stadtplanung Borken:

„Die Stadtplanung und die Stadtgestaltung sind geeignete In-
strumente mit denen auf den ständigen Wandel und die daraus
entstehenden städtebaulichen Herausforderungen in einer
Stadt reagiert werden kann.

Aufgaben der Stadtplanung können der Schutz bestehender
Situationen (z. B. Ortskern Gemen oder Baugebiete der 50er-
oder 60er- Jahre) sein. Aber auch die Erarbeitung von geeig-

neten Vorgaben für eine behutsame und verträgliche Verände-
rung in Altgebieten – Nachverdichtung auf ehemaligen großen
Gartenparzellen – zur Aktivierung von stadtkernnahen Bau-
landreserven. Nach wie vor ist aber die Planung neuer, zeitge-
mäß gestalteter Quartiere ein wesentlicher Einsatzbereich der
Stadtplanung in Borken und seinen Ortsteilen.“

Quelle: Internetpräsenz derStadt Borken
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Prämissen für die Stadtplannung

zur Entwicklung des Quartiers Wasserstiege sollten sein:

A Erhaltung und Entwicklung der Klimafunktionen

B Schaffung von Wohnraum mit städtischem Bezug

C Bauliche Arrondierung des Bestandes

D Optimierung des autofreien Verkehrsnetzes

E Entwicklung des Grünverbundes

F Angebote für die Naherholung

G Veredelung baulicher Substanz
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Erhaltung und Ent-

wicklung der Klima-

funktionen

Die ausgleichenden
Klimafunktionen des
Landschaftsraumes
Wasserstiege werden
maßgeblich durch Ge-
hölzbestände und offene
Grünlandflächen ge-
währleistet. Zum Teil
haben sich die Gehölz-
bestände auch aus Bra-
chen und aus aufgelas -
senen Kleingärten ent-
wickelt. Zu einem gerin-
geren Flächenanteil tra-
gen auch gestaltete
Grünflächen zum ökolo-
gischen Substanz bei.
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Schaffung von

Wohnraum mit

städtischem Bezug

Das Quartier Wasser-
stiege grenzt im Westen
unmittelbar an den
Stadtring (Heidener
Straße/Bahnhofstraße)
an und steht insoweit in
direktem Kontakt zu
städtischer Bebauung
mit drei- und mehr Ge-
schossen.

Es besteht also sowohl
aufgrund der vorhande-
nen Infrastruktur als
auch aufgrund des bauli-
chen Umfeldes eine hin-
reichende Begründung
für eine Arrondierung
des Innenstadtgebietes
mit entsprechender Ku-
batur und Geschossig-
keit. Dazu sind eine
Verdichtung im Bestand
sowie auch eine Umnut-
zung gewerblicher Flä-
chen in Wohnbauflächen
anzustreben.
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Orientierung auf

den Standortfaktor

Bahnhof

Die Arrodierung des In-
nenstadtbereichs ist ins-
besondere n der Orien-
tierung auf den vorhan-
denen Bahnhof ein wich-
tiger Standortfaktor für
die Qualitäten eines Le-
bensortes. Diese gilt es
unbedingt im Sinne
einer Entwicklung einer
attraktiven Stadt zu nut-
zen.

Die Standortnähe zum
ÖPNV sollte insbeson-
dere auch eine Ausrich-
tung der Wohnraum-
angebote auf barriere-
freie Bedingungen bein-
halten.
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Bauliche Arrondie-

rung des Bestan-

des

Die bauliche Entwick-
lung greift dazu unver-
meidbar und notwen-
digerweise auch in vor-
handene Grünstrukturen
am Rande der Innen-
stadt ein.

Aufgrund der angestreb-
ten städtischen Bau-
weise in Kompaktbe-
bauung und zwei- bis
dreigeschossiger Bau-
weise bleibt die Inan-
spruchnahme von Frei-
fläche verhältnisgemäß.
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Mit einer Ringerschlies-
sung ausgehend vom
Bahnhofsvorplatz und
anschließend an die
Heidener Straße (Ein-
mündung Von-Basse-
Straße) ist eine
flächensparende Er-
schließung möglich.

Dabei sind Inanspruch-
nahmen von Jungwald-
beständen unvermeid-
bar bzw. in der Abwä-
gung begründbar. Wert-
vollere, ältere Gehölze
sollten in diesen berei-
chen dessen ungeachtet
bei der Anordnung der
Baufelder berücksichtigt
werden.

In der Summe sind im
„Neuen Bahnhofsviertel“
neben Geschäften etwa
80 - 100 Wohneinheiten
realisierbar. 
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Arrondierung

Quartier

Dülmener Weg

Am südöstlichen Rand
des Plangebietes (Kno-
ten Bahntrasse/Dülme-
ner Weg) bietet sich
aufgrund der dort vor-
handenen städtebauli-
chen Situation ebenfalls
eine Arrondierung in ver-
dichteter zwei- bis drei-
geschossiger Bebauung
mit einem Potential
vonca. 20 Wohneinhei-
ten an.

Der dazu erfolgende
Eingriff in aufgelassene
Gärten und Grün kann
durch die Entwicklungs-
maßnahmen zur Stär-
kung des Grünverbun-
des gut kompensiert
werden.
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Optimierung des

autounabhängigen

Verkehrsnetzes

Gegenwärtig durchzieht
ein formelles wie ein er-
gänzendes informelles
Wegenetz für Rad- und
Fußverkehr den Land-
schaftsraum Wasser-
stiege und stellt insoweit
ein wichtige Grundlage
der autounabhängigen
Verkehrsinfrastruktur
dar.

Diese wichtigen Achsen
der Nahmobilität gilt es
zu erhalten und qualita-
tiv zu verbessern.
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Dabei sind vor allem die
Anschlüsse zur Weiter-
führung der Trassen
über das Quartier hinaus
von Bedeutung - wie
etwa das hier im Bildhin-
tergrund erkennbare
Zielgebiet Innenstadt mit
der Querung der Heide-
ner Straße.
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In Höhe des nicht mehr
genutzten Stellwerks ist
vor diesem Hintergrund
insbesondere eine ni-
veaugleiche Querung
zur Anbindung der östli-
chen Stadtquartiere zu
schaffen.

Bereits heute wird dieser
„Übergang“ genutzt. Er
sollte legalisiert und
nach den nötigen
Sicher heitsstandards
ausgebaut sowie in der
weiteren  Fortsetzung
durch den Grünzug süd-
lich der Gewerbeflächen
geführt werden.

In diesem Zusammen-
hang könnte auch dem
alten Stellwerk sicherlich
neues Leben einge-
haucht werden (ein
Ideenwettbewerb dürfte
dazu eine ganze Palette
an Vorschlägen auf den
Tisch bringen.)
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Entwicklung des

Grünverbundes

Die Entwicklung des
Grünverbunds erfolgt
unter Berücksichtigung
einer sinnvollen städte-
baulichen Arrondierung.

Die auf den neuversie-
gelten Flächen anfallen-
den Niederschlags-
wässer sind dabei im
Landschaftsraum zu-
rückzuhalten. Dazu ist
mit der Aufweitung des
Auenraumes des „Ge-
wässers Wasserstiege“
ein entsprechender
Rückhalteraum in natur-
naher Entwicklung zu
schaffen.

Der anfallende Aushub
ist zur Ablagerung am
Lärmschutzwall vorge-
sehen und läßt dadurch
einen Sonnenhang und
Rodel“berg“ entstehen.
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Ein Teil der aufgelasse-
nen Kleingärten sollte
wieder für kleingärtneri-
sche Nutzungen verfüg-
bar gemacht werden.

Dabei sollten durch die
Verbrachung entstan-
dene wertvolle Grün-
strukturen möglichst
erhalten werden. 
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Entwicklung einer

Gemeinschaftsan-

lage

Im Zentrum des Quar-
tiers soll eine Gemein-
schaftsanlage entste-
hen.

Mit einem dort eingerich-
teten Gnadenhof können
Mensch-Tier-Beziehun-
gen entwickelt und zu-
gleich die Pflege der
Grünlandflächen ge-
währleistet werden.

Darüber hinaus sind an
dem zentralen Ort im
neuen Quartier Fest-
platz, Grillplatz, Hunde-
auslauf und Kinderspiel
und Aufsicht möglich.
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Anlage von Alleen

und Baumreihen

sowie Grüneinbin-

dung der Baufelder

Die Anlage von Alleen
und Baumreihen im Ver-
lauf der Rad- und Geh-
wege wird als wichtiges
Element der Vernetzung
zur Stärkung des Grün-
verbundes obligatorisch
als grünordnerisches
Ziel festgelegt.

Analog sind die neu ent-
stehenden Baufelder
einzugrünen und durch
wohnungsnahe Wege
zur Erhöhung der Wohn-
umfeldqualität zu er-
schließen.

In der Achse der Bahn-
trasse sowie mit Bezug
zur Borkener Aa erge-
ben sich durchaus leis-
tungsfähige Vernetzun-
gen für einen städti-
schen Grünverbund.
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Von wichtiger Bedeu-
tung ist auch die Integra-
tion besonders wert-
voller vorhandener
Gehölzbestände.

Dies gilt in besonderem
Maße für den schmalen
Saum (links im Bild) am
innenstadtnahen Ende
der Grünverbundachse
Wasserstiege mit Orien-
tierung auf den Bereich
Stadtpark (Borkener Aa).
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Angebote für die

Naherholung

insbesondere

Quartiersplätze

Der Ausbau von kleine-
ren Quartiersplätzen -
wie sie z.T., aber bislang
in eher bescheidener
Ausstattung (hier nahe
Straße „Maaskamp“) be-
reits existieren soll zur
Attraktivitätssteigerung
der neuen und alten
Siedlungsbereiche ins-
besondere an den Über-
gängen zwischen Sied-
lungs- und Landschafts-
raum (Synapsen) ein be-
sonderes städtebau-
liches Ziel sein.
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Veredelung vorhan-

dener baulicher

Substanz

Der verlorene Land-
schaftsraum mit dem
zudem keineswegs land-
schaftstypischen Lärm-
schutzwall, hinter dem
man den Verlauf einer
Autobahn vermutet,
drängt sich geradezu
auf für eine pfiffige In-
wertsetzung.

Schon der Ausbau des
Wegenetzes auf die
Höhen der Wallanlage
mit Integration einer
Hochterrasse und Aus-
blickmöglichkeit bis zum
Niederrhein dürfte ein
Alleinstellungsmrkmal
schaffen.

Und eine an die 500m
lange Lärmschutzwand
„angelehnte“ Photovol-
taikanlage wird sicher
den Strombedarf von
200 Haushalten jährlich
produzieren.
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Der nebenstehend
verkleinert dokumen-
tierte Konzeptentwurf
zur 

Innenstadt-

entwicklung

Borken - Quartier

Wasserstiege

führt die vorstehend
benannten und er-
läuterten Prämissen
zu einem Gesamt-
konzept zusammen.
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Das Plangebiet

der Wasserstiege

befindet sich am

Scheideweg!

Mehr Grün oder mehr
Profit - um in der Zuspit-
zung der Borkener Zei-
tung vom 22.4.2021 zu
bleiben - ist die ent-
scheidende Frage.

Mit dem vorliegenden
Konzeptentwurf liegt ein
Kompromißvorschlag
vor, der sowohl eine
durchaus umfängliche
bauliche Entwicklung er-
möglicht, aber zugleich
die Faktoren Wohnum-
feld, Nahmobilität und
Klimaschutz stärkt.

Und selbst eine spätere
endgültige Vollbebauung
ist dadurch nicht ausge-
schlossen:  Denn grund-
sätzlich bleibt eine Op-
tion zur weiteren Bebau-
ung, z.B. über eine Er-
schliessungsverbindung
zwischen Ring „Neues
Bahnhofsviertel“ und der
Straße „Maaskamp“.

Die Unterteilung des Geltungsbereichs des bisherigen Bebauungsplanes Wasserstiege in

zumindest zwei Teile verspricht dabei eine zielführende Verfahrensweise:

Teilgebiet I:
Das neue Bahnhofsviertel

Teilgebiet II:
Grüne Lunge Innenstadt

Teilgebiet III:
Arrondierung Knoten Dülmener Weg


